
V erstand h a tte  w irklich versag t. W enn Ih r  w üßtet, 
w as sich hier abspielt. In  der DDR habe ich bestim m t 
besser gelebt. Wie konnte ich mich verleiten lassen? 
. . . Hoffentlich k lapp t alles, sonst gehe ich hier zu
grunde.“ F rau  Nowotny ist inzwischen in unsere Repu
blik zurückgekehrt und w ohnt je tz t in Radebeul.
Ja , was w ird aber nun aus der Fam ilie W. ? Soll sie 
etw a fü r im m er getrenn t bleiben? D urchaus nicht! 
H ätte  H err W. ebensoviel V erständnis fü r das Wohl 
seiner Fam ilie wie unsere staatlichen Organe, w äre er 
längst zurückgekehrt. Doch w ir sind n icht n u r  fü r ge
ordnete Fam ilienverhältnisse und un terstü tzen  sie 
jederzeit, sondern wir schaffen auch die sozialen Vor
aussetzungen fü r ein geordnetes Familienleben, indem 
jeder in unserer Republik seinen A rbeitsplatz und sein 
Auskommen hat.
I s t  es n icht allein schon aus diesem Grund in höchstem 
M aße unverantw ortlich gehandelt, fü r ein N ichts ein 
Leben in F rieden und W ohlstand au f das Spiel zu 
setzen ?

Quelle: „Sächsische Zeitung", O rgan der Bezirksleitung 
Dresden der Sozialistischen E inheitspartei, vom 
21. Mai 1958, S. 5.
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Nach Ablehnung der Ausreise-A nträge werden die A n 
tragsteller noch eine längere Zeit hindurch verstä rk t 
überwacht. M it dieser Überwachung sind die zustän
digen A bschnittsbevollm ächtigten (A B V ’s) der Volks
polizei beauftragt. D i e s e  e r h a l t e n  v o n  d e n  
M  e l d e s t  e i l e n  j e w e i l s  a u f  V o r d r u c k  
N a c h r i c h t ,  w e l c h e  P e r s o n e n  A u s r e i s e -  
A n t r ä g e ,  d i e  a b g e l e h n t  w u r d e n ,  g e s t e l l t  
h a b e n .  In  die Überwachung werden auch die Ver
trauenspersonen der A bschnittsbevollm ächtigten ein
bezogen. V ielfach beauftragen die A B V ’s Nachbarn oder 
Hausbewohner, sofort N achricht zu  geben, w enn die 
Betroffenen H ausrat verkaufen  oder verschenken, bzw. 
wenn Koffer oder P akete weggebracht werden und dar
aus au f die Absicht, aus der Zone zu  flüchten, geschlos
sen werden kann. Die A bschnitte der Volkspolizei s tim 
m en weitgehend m it den W irkungsbereichen der soge
nannten Nationalen Front und den Gebieten der W ohn
bezirks-Parteiorganisationen der SED überein. Auch  
diese Stellen sind weitgehend in die Überwachung der 
Bürger eingeschlossen.

DOKUMENT 61

V olkspo lize ik re isam t..........   den . . Mai 1958

An die
A bteilung Schutzpolizei
zur W eiterleitung an  den zuständigen ABV.

B etr.: Überwachung von Personen in Ihrem  A bschnitt
Bei nachstehend aufgeführten  Personen w urde der U m 
siedlungsantrag  nach W estdeutschland bzw. W estberlin 
abgelehnt:
N am e: ..........  Vornam e: ..........
geb.: ............... W ohnung: ....
Sie werden gebeten zu veranlassen, daß Ih re Ver
trauensleute und auch Sie selbst diesen Personenkreis 
überwachen, um festzustellen, ob H au sra t oder Möbel
stücke verkau ft oder verschenkt, bzw. W äsche oder 
Bekleidungsstücke in Koffern w eggebracht werden, um 
eine R -F lucht vorzubereiten. Diese Feststellungen haben 
Sie sofort schriftlich nach hier zu melden.

Leiter der Abt. PM 
gez. U nterschrift 

Obltn. d. VP.

Handschriftlicher Vermerk auf der Rückseite:
Am . . 5. 58 w urde F ra u  N. N., im  selben H ause wohn
haft, aufgesucht. NN. wurde beauftrag t, bei einer verm. 
R .-Flucht der NN. dem U nterzeichneten N achricht zu 
geben.

gez. U n te rs c h r if t , .......... d. VP.

Ausweisungen
W ie sich aus den vorstehend abgedruckten D okum enten  
ergibt, werden fa s t alle A nträge au f Übersiedlung in  die 
Bundesrepublik oder nach W estberlin abgelehnt. Da
gegen sind die Zonenbehörden in den letzten  M onaten  
verstä rk t dazu übergegangen, andere Personen, die gar 
nicht beabsichtigen, nach dem  W esten  zu  verziehen, 
aus der sow jetischen Besatzungszone auszuweisen. E s  
handelt sich hierbei zum eist um  ehemalige Flüchtlinge  
und ihre Familienangehörigen, die wieder in die Sow jet
zone zurückgekehrt sind. Auch solche Personen, die aus 
W estdeutschland in die sogenannte DDR übersiedelten, 
sind verschiedentlich  —  m it ihren Familien  —  betroffen. 
In  E inzelfällen handelte es sich auch um  Ehefrauen, 
deren Ehem änner  —  ohne republikflüchtig geworden zu  
sein  —  im  W esten  w ohnhaft sind. E in  Grund fü r  die 
A usw eisung is t zum eist n icht erkennbar. Die en t
sprechenden V erfügungen werden durch die jeweils zu 
ständigen Volkspolizei-Kreisäm ter getroffen. Die Aiis- 
gewiesenen selbst werden in einer Besprechung ledig
lich m ündlich unterrichtet, ohne daß eine Begründung  
ausgesprochen oder eine Rechtsgrundlage angegeben  
wird. Sie erhalten eine Abm eldebescheinigung, die den 
V erm erk „Rückschleusung“ trägt. Beschwerdemöglich
keiten  gegen die A usw eisungsverfügung sind nicht ge
geben. Möbel und E inrichtungsgegenstände dürfen nicht 
m itgenom m en werden.
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Berlin, den 12. 3. 1958

E s erscheint H err N. N., zu r Zeit w ohnhaft in  Berlin- 
Marienfelde, F lüchtlingslager, und erk lä rt:
Ich habe se it 1946 in der sowjetischen Besatzungszone 
gelebt. Ende 1952 w ar ich aus der Zone geflüchtet und 
habe mich bis M itte 1953 in W estberlin aufgehalten. 
Dann bin ich wieder in meinen früheren W ohnort zu
rückgekehrt und habe dort gewohnt. Ich bin ordnungs
gem äß als R ückkehrer reg istrie rt und auch polizeilich 
vorschriftsm äßig  angem eldet worden. Bei Ausgabe der 
neuen Personalausweise, Ende 1953, erh ielt ich auch 
diesen neuen Personalausw eis der DDR, der nach wie 
vor gültig ist. Ich w ar also auf jeden F all B ürger der 
sogenannten DDR.
M itte 1957 habe ich meinen A rbeitsplatz aufgeben 
müssen. Seitdem habe ich von gelegentlichen A ufträgen, 
die ich von B ekannten übernahm , oder von A ushilfs
arbeiten gelebt. N ach der F lucht einer B ekannten 
wurde ich überraschend zur Polizei geholt. H ier wurde 
ich nach dieser Bekannten und ih rer F lucht befragt. 
Man nahm  m ir im Anschluß an diese Vernehm ung den 
Personalausw eis ab und bestellte mich einige Tage 
spä ter w ieder zu einer weiteren Vernehm ung. Im  Laufe 
dieser Vernehm ung fra g te  mich der Vernehmende, ob 
m ir die in ternationalen Gepflogenheiten in bezug auf 
Ausweisungen bekannt seien. Ich antw ortete, daß m an 
wohl Personen ausweisen könne, die n icht B ürger des 
betreffenden S taates seien. E r an tw orte te  m ir darauf 
fa s t wörtlich: „W ir haben neue Gesetze, und w ir über
prüfen alle, die einmal aus dem Gebiet der DDR repu
blikflüchtig geworden sind. W er sich nicht als w irk 
licher K äm pfer fü r den A ufbau des Sozialismus ein
setzt, ist fü r  uns n icht trag b a r.“
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